
Bericht der öffentlichen Gemeinderatssitzung der Gemeinde Hörgertshausen 
am 09.03.2022 

 
Änderung einer Biogasanlage, Einwallung in Haslreuth 
Das Bauvorhaben befindet sich im Außenbereich und ist gemäß § 35 Abs. 1 Nr. 6 BauGB zulässig, 
wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.  
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben.  
 
Errichtung eines Wohnhauses mit zwei Wohneinheiten und einer Doppelgarage in der 
Jägerstraße in Hörgertshausen 
Das Bauvorhaben befindet sich gemäß § 30 Abs. 1 BauGB im Geltungsbereich des Bebauungsplanes 
"Süd Kleinfeld II" und benötigt Befreiungen vom Bebauungsplan. 
Der Gemeinderat befürwortet das Bauvorhaben und erteilt die beantragten Befreiungen. 

 
2. Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West II“ (Nr. 103) 
Der Gemeinderat beschließt die 3. Änderung des Bebauungsplanes „Nord-West II“ (Nr. 103) als 
Satzung. 
 
 


